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L82000 Bauordnung

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

BauRallg;

VVG §4 Abs1;

VVG §4 Abs2;

1. AVG § 68 heute

2. AVG § 68 gültig ab 01.01.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 33/2013

3. AVG § 68 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

4. AVG § 68 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. VVG § 4 heute

2. VVG § 4 gültig ab 01.02.1991

1. VVG § 4 heute

2. VVG § 4 gültig ab 01.02.1991

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2005/05/0194 E 28. April 2006 RS 1

Stammrechtssatz

Das eigentliche Vollstreckungsstadium beginnt bereits mit dem Ablauf der in der Androhung der Ersatzvornahme

gesetzten Paritionsfrist. Von diesem Zeitpunkt an bis zum tatsächlichen Abschluss der Ersatzvornahme sind die

Eigentümer der hievon betro;enen Baulichkeit als Verp<ichtete bezüglich des Auftrages zur Vorauszahlung der Kosten

ungeachtet einer nachfolgenden Änderung der Eigentumsverhältnisse anzusehen (vgl. das hg. Erkenntnis 15. Juni 2004,

Zl. 2003/05/0040, mwN).Das eigentliche Vollstreckungsstadium beginnt bereits mit dem Ablauf der in der Androhung

der Ersatzvornahme gesetzten Paritionsfrist. Von diesem Zeitpunkt an bis zum tatsächlichen Abschluss der

Ersatzvornahme sind die Eigentümer der hievon betro;enen Baulichkeit als Verp<ichtete bezüglich des Auftrages zur

Vorauszahlung der Kosten ungeachtet einer nachfolgenden Änderung der Eigentumsverhältnisse anzusehen

vergleiche das hg. Erkenntnis 15. Juni 2004, Zl. 2003/05/0040, mwN).
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